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da auch dieſe wenigſtens läſsliche Sünden oder kleine Beleidigungen
Gottes ſind; die Lüge kann auch er ſündhaft werden, man
durch ieſelbe jemandem einen großen Schaden ufüg Durch dieſe
Erklärung wird das Kind die Unerlaubtheit der Lüge erkennen, zugleich
jedoch vor vielen formellen Sünden bewahrt, die aus einem irrigen
Eéwiſſen zu entſtehen flegen

Dasſelbe gilt mutatis mutandis von kleinen Diebſtählen und
von kleinen durch Kinder verurſachten Beſchädigungen (in Gärten,
Wäldern) und vielen ähnlichen 6  en Die fortwährende Drohung
„das iſt eine ſchwere Sünde“ iſt ſehr unvernünftig und chädlich
indem ſie viele formelle Sünden bewirkt und das ewiſſen abſtumpft.
Wenn jedoch Eltern und Tzieher glauben, ſie werden das ind von
der Sünde abſchrecken, ſie ihm agen, ſei ündhaft, vas
wirkli keine Sünde iſt, oder eine ſchwere ünde, was nuLr eine
läſsliche Sünde iſt, ſo iſt dieſe Handlungsweiſe auch deshalb un  2  —

ta  L weil ſie eine Lüge, alſo Ein unerlaubtes ittel iſt der
hat nicht erlaubte Mittel dazu, die Kinder zum Guten
anzuleiten und vom Böſen abzuhalten?

Schließlich ermahne der Katechet die Kinder, niemals mit einem
zweifelhaften ewiſſen handeln, ondern Im Falle eines weife
den Beichtvater oder Seelſorger Rath agen ES thnen
unmögli ſein, jemanden Rath agen, ſo ſollen ſie dasjenige
unterlaſſen, was ihnen das Gewiſſen verbietet Dadurch werden die
Kinder angeleitet, In allen wichtigen Angelegenheiten thre Gewiſſens
bei ihrem Séelſorger Rath ſuchen, was ſehr nützlich iſt Deshalb
Mhil facias. Et. pOst factum 0 poenitebis“.
rmahnt uns die heilige Schrift CC. 32. 2⁴) „Fili. sine COnsilio

Aus dieſer kurzen Erwägung leuchtet ES genügend ein, daſs die
Ausbildung und Uebung des ewiſſen der Kinder die ſorgfältigſte
Beachtung verdient, beſonders von Seite des Prieſters. 57  2  14 enim
Sacerdotis Custodient scientiam, 6t 1e  EIII requirent 0TE Gjus.“
(Malach. 2, 7

mu Univerſitäts⸗Profeſſor Dr ranz Janis.
VI (Ueber das Leſen verbotener Bücher.) Tobias,

enn rieſter, liest ohne ſpecielle Erlaubnis hiezu ein glaubens⸗ und
ſittenwidriges, auf den CX librorum prohibitorum geſetztes Buch,
aber in der Abſicht, eS widerlegen; überdies iſt EL

morali gewiſs, daſs für ihn Aus der Leſung eines ſolchen Buches
keine Gefahr für den Glauben beſtehe Er glaubt aher, in dieſem
Falle nicht ſündigen, umſoweniger, als für ihn der Grund des
menſchlichen Geſetzes, reſpective des Verbotes nicht vorhanden iſt, und
dann dasſelbe verpflichten aufhört nach dem Grundſatze: OCessante
QAUSA (CESSat effectus; alſo hier Cessante 1e.  18 ratione inteégro
lex IPSA CessSat.
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1 Kann Tobias obiges Buch ohneweiters eſen, owoh
der guten Abſicht, die * QAbet hat, als auch eswegen, weil

für ihn der Zweck des Geſetzes wegfällt?
Löſung ſoll hier nicht des Weiteren erörtert werden,

daſs die katholiſche Kirche nicht nur das Recht, ondern auch die
Pflicht hat, zu verhüten, daſs die Gläubigen n threm Glauben
wankend werden; Qher verbietet ſie auch ſowohl den häufigen, ver—
traulichen und unnöthigen Umgang mit Andersgläubigen als auch
das Leſen glaubens⸗ und ſittenfeindlicher Büch ?œ- wozu In unſerer Zeit
auch die meiſten Tagesblätter zählen in und 8 gehören dieſe
beiden Verbote den beſonderen Schutzmitteln des Glaubens.
Beſonders das etztere, das Bücherverbot, wurde nothwendig, als Im

Jahrhundert owohl nfolge der Tfindung der Buchdruckerkunſt
als auch durch das Auftreten und die Ausbreitung der eformation

Europa mit glaubens⸗ und ſittenfeindlichen Büchern örmlich
überſchwemmt wurde, in denen der Auctor beiweitem mehr Uße
und Hilfsmittel beſitzt den Irrthum planmäßig und unter dem
Scheine erborgter iſſenſchaftlichkeit durchzuführen oder unvermerkt
einzuſchieben; aher auch das Leſen ſolcher Bücher um allgemeinen
für gefährlicher zu erachten iſt, als der Umgang mit Andersgläubigen,
weil ſich nicht von jedem Leſer vorausſetzen läſst, daſs EL die ent⸗
ſtellten atſ

n aufhellen und die alſchen Citate corrigieren kann

dgl., beſonders da der Irrthum chneller geliebt als geglaubt ird
und üherdies hier das Sprichwort In trauriger Weiſe ſich bewahrheitet:
„Calumniare audacter. Semper aliquid haeret!“ Das Verbot
des Leſens, der Vertheidigung, der Verbreitung, der Zu
rückhaltung oder des Druckes häretiſcher L  en erſcheint
aher, wie IDr artin, ehrbuch der katholiſchen oral,
ſagt, benſoſehr als eine Strafmaßregel den häretiſchen Ver-—
faſſer (in 0dium et poenam haeresis t auctoris haeretici) als eS
den Efahren des Irrthumes Im Glauben vorbeugen ſoll Die Im
QAuben nicht hinreichend Unterrichteten und Befeſtigten dürfen
glaubensfeindliche er der Gefahr für thren Glauben
ohnedem nicht leſen, denn das iſt Moralgebot, aher auch diejenigen,
die vom Leſen häretiſcher Bücher für ihren Glauben keine Gefahr
zu befürchten aben, dürfen ſie des kirchlichen erbote
nicht eſen, wenigſtens nicht ohne Dispens; wogegen reilich ein⸗
gewende wird, daſs der Index librorum prohibitorum In ver

ſchiedenen Ländern, wie M Deutſchland nicht promulgiert und
doch die Promulgation ur Verbindlichkeit eines menſchlichen
Geſetzes erforderlich ſei Allein dieſe Einwendung kann ſich auf das
Verbot nur inſoferne eziehen, als * auch Pönalgeſetz iſt, indem C8
auf die Uebertreter 11  1  6 Cenſuren verhängt; und * geht
daraus nur hervor, daſs man hier durch die Nichtbeachtung des
erbote des Index zwar ſündige, aber nicht den betreffenden
canoniſchen Strafen verfalle. Uebrigens verlei der apoſtoliſche
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den Biſchöfen Deutſ

an und Oeſterreichs un den ſogenannten
Quinquennal⸗Facultäten die 0  ma  7 von dem Verbote des CX
nach Bedarf zu dispenſieren, wodurch ugleich, wenigſtens indirecte,
die Verbindlichkeit desſelben ausgeſprochen iſt

Und auf teſe Dispens nimmt Tobias Iun unſerem Falle keine
Rückſicht, eil glaubt, daſs ein menſchliches Geſetz auch ohne
Dispens aufhören könne, enn der LrAUn (Tatio. II1S des
ſelben wegfällt, wie das bei ihm der Fall iſt, weil bei ſich für
den Glauben keine Gefahr ſieht alſo „Cessante egis ratione tiam
leꝝ IDSa Cessat“ Allerdings kann auf leſe Art ein menſch
E Geſetz 3u ver  en aufhören; allein S iſt bei dieſer Art
des Aufhörens eines menſchlichen Geſetzes für Einzelne darauf
Fu ehen ob * In einer praesumtio juris oder AC!!1 ſeinen uUn hat,
oder mit anderen Worten: ob EeS wegen einer allgemeinen oder
beſonderen Gefahr erlaſſen wurde. Im erſteren Falle (Si Propter
periculum IILUN lex ata est) leihen auch jene einzelnen
Mitglieder, auf we der run des Geſetzes keine An⸗
wendung mehr Ndet, noch dasſelbe gebunden, weil ſonſt
der ſubjectiven illkür Thür und Thor geöffnet und die dem Geſetze
gebürende Achtung untergraben würde; aher auch Brautleute,
von denen C8 ganz gewiſs iſt, daſs bei ihnen kein Ehehindernis
vorhanden iſt, dadurch 1PS0 von dem kirchlichen Aufgebote nicht
ausgenommen ſind Auch der Alphonſus, welcher Ibr II. 196
ſagt, wage un irgend einem ſehr ſeltenen Falle (in aliquo CaSU

rarissimo) die Meinung nicht 3u verdammen, daſs, wenn die Zweck⸗
Urſache des heſetzes wegfalle, das Eſe ſelbſt aufhöre, emerkt
ausdrücklich, daſs dies bei der rage ber das Leſen ver⸗
btener keine nwendung finden könne; denn
der Zweck des Verbotes iſt auch die Beſeitigung der Gefahr der
Selbſttäuſchung, welche vorhanden wäre, wenn jeder einzelne ber
ſich urtheilen könnte, daſs für ihn keine Gefahr für den Glauben
vorhanden ſei

Tobias iſt alſo In einem großen Irrthume efangen, 40
glaubt, daſ

8 Eer un unſerem Falle vo  — Verbote ausgenommen
ſei, weil für ihn der Zweck desſelben nicht vorhanden iſt.
Nur der Fall einer plötzlich eingetretenen Nothwendigkeit, ein
ſo Buch, ohne vorher die Erlaubnis nſuchen können,
en müſſen, könnte eine Usnahme geſtatten, dann,
wie die Moraliſten agen, der Fall einer Epikie vorhanden wäre;
oder auch, wenn etwa der Biſchof ihm ein verbotenes Buch zumitteln
würde, wo dann auf eine bermissio Superioris tacita. ES leſen
und behalten, geſchloſſen werden könnte, we ſo enannt wird,

der Obere thut, was EL ſon nicht gethan haben würde,
enn nicht auch die n verbotene andlung geſtatten wollte

Oʒ; Univ.⸗Prof. Dr Marcellin Joſef B


